
Unterschriftsliste zum Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens über die Verbesserung des S-Bahn-Verkehrs
Name und Anschrift der Trägerin: Berliner S-Bahn-Tisch c/o EVG, Revaler Str. 100, 10243 Berlin

Mit dem Gesetz  zur  Beendigung  des  Chaos  bei  der  Berliner  S-Bahn sollen  Offenlegung  der  Verträge,  Personaleinstellungen,  
Bereitstellung von genügend Zügen, tarifliche Entlohnung, Transparenz und Gewährleistung von Barrierefreiheit erreicht werden.

Unterstützungsunterschrift

Ich unterstütze das Volksbegehren. 
Bitte vollständig und in Druckschrift ausfüllen!

Nr. Familienname, Vorname(n)  Geburtstag Anschrift                     im Melderegister verzeichnete alleinige Wohnung 
                                           oder Hauptwohnung in Berlin am Tage der Unterschrift

   Tag der 
Unterschrift 

         Unterschrift
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Nicht vom Unterzeichner oder von der Unterzeichnerin ausfüllen!     Amtliche Bescheinigung:  Bezirksamt ________________________________________ von Berlin – Bezirkswahlamt –

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin  Nr.                             ist  nicht unterschriftsberechtigt, weil _______________________________________________________________________
Begründung in Kurzform

              Dienstsiegel                   Im Auftrag _____________________________________

Wichtiger Hinweis:  Unterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung zum Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigtUnterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung zum Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt 
sind, d.h. alle Deutschen, die mindestens 18 Jahre alt, mindestens seit drei Monaten vor diesem Tag in Berlin mit alleiniger Wohnung oder mitsind, d.h. alle Deutschen, die mindestens 18 Jahre alt, mindestens seit drei Monaten vor diesem Tag in Berlin mit alleiniger Wohnung oder mit  
Hauptwohnung im Melderegister verzeichnet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben,Hauptwohnung im Melderegister verzeichnet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben,  
die die unterzeichnende Person nicht zweifelsfrei erkennen lassen, machen die Unterstützung ungültig. Das gleiche gilt bei Eintragungen, die einendie die unterzeichnende Person nicht zweifelsfrei erkennen lassen, machen die Unterstützung ungültig. Das gleiche gilt bei Eintragungen, die einen 
Zusatz oder Vorbehalt enthalten. Diese Unterschriftsliste und die Eintragungen dürfen nur zur Prüfung der Unterschriftsberechtigung durch das Be -
zirksamt verwendet werden.

Amtliche Kostenschätzung: 

Auf  der  Basis  des  bestehenden  Verkehrsvertrages 
führt die Umsetzung der Forderungen in § 2 Nr. 1 bis 
Nr.  5  des  Gesetzentwurfs  bis  2017  zu  zusätzlichen 
Kosten von ca. 46,9 Mio. Euro jährlich. Auf  der Basis 
eines ab 2018 geltenden neuen Verkehrsvertrages ent-
stehen hierfür Kosten von ca. 40,1 Mio. Euro jährlich. 
Die finanziellen Auswirkungen der Forderung in § 2 
Nr. 6 des Gesetzentwurfs (Maluszahlungen) sind nicht 
abschätzbar. Aus der Umsetzung der Forderungen in 
§ 1 und § 3 des Gesetzentwurfs ergeben sich voraus-
sichtlich keine nennenswerten Mehrkosten.



§1 Offenlegung der Verträge

Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die im Zu-
sammenhang  mit  dem  Abschluss  des  jeweils  gültigen 
Verkehrsvertrages zwischen dem Land Berlin und der S-
Bahn  Berlin  geschlossen  werden,  sind  innerhalb  von 
zehn Werktagen nach Unterzeichnung vorbehaltlos auf 
den Internetseiten des Landes Berlin offen zu legen. Be-
reits geschlossene Verträge in diesem Bereich sind eben-
falls  innerhalb von zehn Werktagen nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes auf  gleiche Weise zu veröffentlichen.

§2 Anforderungen an den Verkehrsvertrag

In jedem neuen Verkehrsvertrag für den S-Bahnverkehr 
ist sicherzustellen, dass
1. während  der  Betriebszeit  auf  jedem  S-Bahnhof 

Aufsichtspersonal anwesend ist,
2. innerhalb des Tarifbereichs AB an jedem Umsteige-

bahnhof  zu anderen U- oder S-Bahn-Linien ein mit 
Personal besetzter Fahrkartenschalter mindestens 10 
Stunden täglich geöffnet ist,

3. die  Zahl  der  im  Einsatz  befindlichen  Wagen  und 
Sitzplatzkapazitäten mindestens wieder auf  das Ni-
veau des  Jahres  2005 -  von vor  Ausbruch der  S-
Bahn-Krise - angehoben wird, dabei muss die Zahl 
der im Einsatz befindlichen Wagen zu den im Fahr-
plan ausgewiesenen Fahrplankilometern im gleichen 
Verhältnis stehen wie 2005,

4. die Anzahl der betriebsfähigen und im Einsatz be-
findlichen  Wagen  und  Sitzplatzkapazitäten  täglich 
um 7.00 Uhr auf  der Internet-Seite des Betreibers 
neben der Soll-Zahl einschließlich einer zwanzigpro-
zentigen Reserve veröffentlicht wird,

5. die  Zugbehängung  für  alle  Linien  im  Detail  und 

auch für die zusätzlichen Zuggruppen in der Haupt-
verkehrszeit in der Wagenanzahl festgelegt ist,

6. zur Gewährleistung der Zielsetzung der Barrierefrei-
heit bei Ausfällen von Aufzügen und Fahrtreppen, 
die über einem vom Land Berlin zu definierenden 
Durchschnitt liegen, eine Vertragsstrafe seitens des 
Betreibers an das Land Berlin als Maluszahlung zu 
leisten  ist,  soweit  diese  Einrichtungen  sich  in  S-
Bahnhöfen  innerhalb  des  Landes  Berlin  befinden. 
Die Definition des oben erwähnten Durchschnitts 
hat in Zusammenarbeit mit den Fahrgast- und den 
Behindertenverbänden zu erfolgen.

Die Anforderungen aus Satz 1 Nr. 1, 2, 5 und 6 sind in-
nerhalb eines Jahres, die Anforderungen aus Satz 1, Nr. 
3 und 4 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes  in  den  bestehenden Verkehrsvertrag  einzuar-
beiten und umzusetzen.  Über den Stand der Einarbei-
tung und Umsetzung ist von der federführenden Senats-
verwaltung halbjährlich ein Bericht zu veröffentlichen.

§3 Tarifliche Entlohnung

In jedem neuen Verkehrsvertrag für den S-Bahnverkehr 
ist sicherzustellen, dass die Entlohnung und Sozialstan-
dards der beim Leistungserbringer beschäftigten Mitar-
beiter,  einschließlich der  Leiharbeitnehmer,  mindestens 
denen der einschlägigen, repräsentativen Tarifverträge in 
der jeweils gültigen Fassung entspricht. Die Tarifverträge 
müssen mit einer tariffähigen Gewerkschaft abgeschlos-
sen sein. Es ist sicherzustellen, dass diese Bedingungen 
auch auf  alle Subunternehmer angewendet werden.

§4 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Begründung des Gesetzes:

Rettet unsere S-Bahn!
Stoppt Privatisierung und Ausplünderung!

Die Berliner S-Bahn verkehrte rund 85 Jahre lang zuverlässig, 
wenn man von den Monaten bei Kriegsende und in einer kurz-
en Nachkriegszeit absieht.
Doch seit Sommer 2009 herrscht hier Chaos: Es gab schwere 
Unfälle. Es gibt ständig Ausfälle. Ganze Linien können zeitwei-
lig nicht bedient werden. Meist fährt die S-Bahn mit stark redu-
zierten Kapazitäten. Es herrscht der Notfahrplan. Auch mal der 
Notfahrplan vom Notfahrplan. Darunter leiden Hunderttausen-
de Fahrgäste. Darunter leiden nicht zuletzt die S-Bahn-Beschäf-
tigten. Sie werden mit der berechtigten Empörung der Fahrgäs-
te konfrontiert. Doch sie sind  für die Misere nicht verantwort-
lich. Verantwortlich dafür ist das Spitzenmanagement der Deut-
schen Bahn AG. Schuld ist die von der Politik gewollte Orien-
tierung  auf  Börsengang,  hohe  Gewinne  und  eine  aggressive 
Einkaufspolitik im Ausland.
Oben hui, unten pfui: Die Gewinne in den Bahn-Bilanzen entste-
hen auch durch den Abbau der S-Bahn-Belegschaft, durch Bahn-
höfe ohne Aufsichtspersonal, durch die Schließung von Werkstät-
ten, durch ein Fahren auf  Verschleiß bei Zügen und Infrastruktur.
Der  Träger  will  mit  diesem Volksbegehren  die  Privatisierung 
und Zerschlagung der S-Bahn verhindern. Hierzu soll durch: 
– politischen Druck,
– die Offenlegung der Verträge und Transparenz (§1, §2 Nr.4 

und 5), damit die Berlinerinnen und Berliner sich über alle 
Vorgänge informieren können,

– die Einstellung von Aufsichtspersonal (§2 Nr.1 und 2), da-
mit es keine Geisterbahnhöfe gibt und nicht Kameras, son-
dern lebendige Menschen im Notfall da sind,

– die Bereitstellung von genügend Zügen und eine Reserve 
an Zügen (§2, Nr.3, 4 und 5), damit nicht ständig Notfahr-
pläne die Regel sind, 

– die  Gewährleistung von Barrierefreiheit,  damit  Fahrtrep-
pen und Aufzüge auch wirklich funktionieren (§2,  Nr.6), 
wenn sie gebraucht werden,

– die tarifliche Entlohnung (§3), damit es keine Dumpinglöh-
ne bei den Beschäftigten der S-Bahn, bei den Leiharbeitern 
und den Subunternehmen gibt,

eine Beendigung des S-Bahn Chaos erreicht werden.

Gesetz zur Beendigung 
des Chaos bei der 
Berliner S-Bahn


